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‘Die Ursachen des Ubels.

Auf unseren in Nr. 40 unter diesem Titel
erschienenen Artikel bringt die ,Monats-
schrift far Offiziere“ eine Entgeg-
nupg, welche vollinhaltlich unseren Lesern zur
Kenntnis gebracht werden muss und hier folgt:

»Die Vo'rgﬁnge am Einriickungstage des Landwehr-
bataillons 103 wurden in der Militdrzeitung von Herrn
Oberss Wille unter obigem Titel zum - Gegenstand einer
Erorterung gemacht, ‘welche zn einer Entgegnung nétigt.

Der Thatbestand wird lediglich der Lausanner ,Revue*
entnommen, - deren Schilderung wahrheitsgetren und
ganz richtig sei. Am guten Willen jenes Berichter-
statters darf nicht gezweifelt werden ; allein, wer richten
will, sollte das samtliche Material einer richtig ge-
fiihrten Untersuchung vor Augen haben, Unseres
Wissens trifft das bei der Redaktion der Militirzeitung
nicht zu. Dennoch glaubt sie in den Vorfillen in Bex
das Symptom eines latenten Zustandes der Indisziplin,
nicht nur bei jener Landwehr soadern allgemein in
unserem Heere, erblicken zu diirfen. Obwohl wir nun
jenen Vorfillen so weitgehende symptomatische Bedeu-
tung nicht zmerkennen kdunen, teilen wir dennoch die
Angicht, dass in unserer Milizarmee mannigfach latente
Indisziplin steckt, und vermdgen uns nicht damit zu
trostén, dass sie auch in den stehenden Armeen vor-
kommt. Wir miissen uns fragen, wie wir sie zu be-
kiimpfen haben, ob mit den gleichen Mitteln wie dort
oder auf anderem Wege.

Oberst Wille anerkennt, dass im Milizsystem jene
Disziplin geschaffen werden kann, welche solche Vor-
kommnisse unmoglich macht. Einstweilen stehen aber
nach seiner Ansicht mancherlei Dinge im Wege, ,durch
welche unsere von Haus aus brave und wiilige Truppe
gzur Indisziplin formlich animiert wurde.* Er will diese
Dinge nicht aufzéblen. Damit bleibt er den Beweis
fiir seine Behauptung schuldig, was um so bedaunerlicher
ist, als sie in ihrer Unbestimmheit nicht recht gewiir-
digt werden kann. Ebenso unterldsst er, diejenigen
niiher za bezeichnen, gegen welche sich seine Beschul-
digungen richten; er verallgemeinert stillschweigend.
Neben einem vom Militdrdepartement erledigten Diszi-

plinarfall von 1896 wird eine Ausserung eines Mangver-
berichterstatters von 1901 gesetzt und damit glaubt
Oberst Wille ,die herrschende Anschauung iiber Diszi-
plinarvergehen“ festgestellt zu haben und nun die Kon-
sequenzen ziehen zu diirfen.

Diese drehen sich hauptsiichlich darum, dass -wir
nicht in geniigendem Masse Vorgesetzte hitten, welche
durch die Art sich zu geben und zu benehmen dem
Untergebenen den Respekt selbstverstindlich machen.
Andererseits werde bei Disziplinarvergehen ,gleich als
gelbstverstindlich nach dem verursachenden Verfehlen
der bedauernswerten Vorgesetzten gesucht und . dieses
mbglichst gross und als ein crimen laesae majestatis
populi hingestellt, um das Vergehen der Truppe klein
hinzustellen.*

Der thatsichliche Kern dieser Behauptung ist un-
zweifelhaft der, dass bei uns bei Disziplinarvergehen
das Verhalten der beteiligten Offiziere gepriift und da-
von die Beurteilung des Vergehens der Mannschaft ab-
héngig gemacht wird. Daran stdsst sich Oberst Wille,
Treten wir der Frage, um die es sich hier handelt,
ndher, so stellt sie sich so: Sollen wir den Offizieren
volle Freiheit in der Behandlung jhrer Leute gestatten
oder miissen wir nicht in erster Linie von ihnen selbst
und unter allen Umstinden ein Verhalten fordern, das
den Vorschriften und den Interessen unseres Dienstes
entspricht?

Fille wie derjenige von Bex sind schon mehrfach
vorgekommen und diirften sich wiederholen, wenn wir
nicht endlich einmal iiber ein gewisses Verhalten ins
Kiare kommen. Ohne gegen irgend jemand einen Vor-
wurf erheben zu wollen, michten wir folgendes betonen.
Was im thglichen Leben jeder Einsichtige sich zur
Regel macht, mit beirnnkenen Untergebeunen jede Zwie-
sprache und Verhandlung zu vermeiden, ist anderswo
fir Offiziere selbstverstindliches Gebot ihrer Wiirde
und jhres Ansehens oder gar ihrer vorgeschriebenen
Dienstpflicht. In allen Armeen, die deutsche nicht aus-
genommen, kommen Fille von Trunkenheit verbunden
mit Ausschreitungen vor; aber nirgends werden sie wie
so oft bei uns verhandelt. Der Offizier vermeidet es,
mit Leuten sich einzulassen, welche, jetzt unzurechnungs-
fihig, des andern Tages meist wieder wohldisziplinierte
Soldaten sind, bei welchen daher die verdiente Strafe
einer nachhaltigen Wirkung sicher ist. ' :
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Oberst Wille stellt unserer Truppe ebenfalls das Zeug-
nis aus, dass sie von Haus aus brav und willig sei,
macht dagegen der strafrechtlichen Krledigung von Dis-
. ziplinarvergehen den Vorwurf der Laxheit. Sie ver-
fehle den alleinigen Zweck aller militirischen Strafen
— Abschreckung anderer — und statt Disziplin zu
schaffen, reize und vermehre sie die Neigung zur Indis-
ziplin. Wir fragen dagegen: Ist ein drakonischer Ter-
rorismus das richtige Verfahren gegeniiber einer an
sich braven und willigen Truppe? Wiirden da nicht vor-
beugende Massregeln bessere Dienste leisten ? Liegt nicht
in Fillen krasser Indisziplin bei einer an sich gut ge-
sinnten Truppe die Ursache, welche sie veranlasst hat,
ausnahmslos in der Unterlassung solcher Massregeln, in
mangelhafter Organisation (Vorbereitung von Transport,
Verpflegung, Unterkunft) oder in taktwidrigen, mass-
losen Eingriffen der Vorgesetzten, welche Schuldige wie
Unschuldige zugleich treffen? Und ist unter so'chen
Umstinden dasjenige Ahndungsverfahren das richtigere,
welches den Vorgesetzten keine, der Truppe alle Schuld
beimisst? Vielleicht, dass wir damit jene augenfillige
and angendienerische Dissziplin fordern wiirden, die
manche irrtiimlich fir die echte halten; nie und nimmer
aber wirden wir tiichtige und zuverlissige Truppen-
fihrer erziehen, auf welche Vorgesetzte wie Untergebene
vertrauen und vertrauen diirfen.

Zum Auslande stehen wir hier allerdings in einém
Gegensatze. Was anch behauptet werden mag — un-
sére Erziehungs- und Disziplinierungsmittel konnen und
werden sich nie ganz mit denjenigen unserer Nachbarn
decken. Unser System ist und bleibt vielfach ein an-
deres, so lange wir eben selbst anderer Art bleiben.
Wollen wir #ndern, so diirfen wir das nicht nur an
einem Teile thun, sondern miissen von Grund aus
umbauen, dann aber auch-ein militirisches Strafrechts-
verfahren mit all dem Zubehdr in Kauf nehmen, wie es
sich jingst im Gumbinner Prozess enthiillte. Wer das
will, der sage es. K. F.¢

Diese Entgegnung der Redaktion der ,Monats-
schrifté ist im hohen Grade bedauerlich.

Bedauerlich zuerst deswegen, weil nach allen
Vorfillen friherer Zeit und nach der mir abge-
~ zwungenen Zuriickweisung frivolen ehrenriihrigen
Angriffes in diesem Friihjahr die sorgfiltige
Vermeidung jeder personlichen Polemik zwischen
uns beiden, Gebot des Schicklichen ist und dies
Gebot gleich zu Beginn und fortgesetzt in seiner
Entgegnung missachtet wird.

Die Entgegnung beginnt mit der Insinua-
tion, ich hitte leichtfertig dber die Vorfille
beim Bataillon 103 geurteilt, da ich ,den That-
bestand lediglich der ,Lausanner Revue* ent-
nommen® und weil, ,wer richtig richten will,
das simtliche Material einer richtig gefiihrten
Untersuchung vor Augen haben sollte.®

Die von mir als Ausgangspunkt meiner Be-
trachtungen genommene Darstellung der ,Revue
war von jhr als wahrheitsgetreu bezeich-
net; wie ausdricklich gesagt wird, wurde- sie
pur gemacht, um abertriebenen Darstellungen
durch die Presse zu begegnen; die ,Revue* ist
dasjenige Blatt, das nach seinen Beziehungen
am ehesten befahigt ist, eine wahrheitsgetreue
Darstellung gerade dieser Vorfdlle zu geben und
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von dessen politischer Richtung nie angenommen
werden darf, es schaue solche Vorfille durch
eine den Schuldigen ungiinstig gefirbte Brills
an. Die Publikation der ,Revue* war 4 Wochen
alt, und unwidersprochen und un-
korrigiert in Blattern der ganzen Schweiz
abgedruckt, als ich meinen Artikel schrieb. So-
mit lag volle Berechtigung vor, die Darstellung
der ,Revue“ als zutreffend zu betrachten und
dieselbe als Ausgangspunkt fiir allgemeine Be-
trachtungen zu nehmen. Die Insinuation, dass
ich leichtfertig gehandelt, als ich nur auf diesen
Zeitungsbericht hin geurteilt habe, ist hinfillig
und schlimmer als unur leichtfertig. Vermehrt
wird solches noch dadurch, dass nicht gesagt
oder auch nur angedeutet wird, worin die' Un-
richtigkeit der Darstellung der ,Revue* be-
steht, wohl aber durch den Satz: ,es dirfe
am guten Willen des Berichterstatters (der ,Re-
vue“, die Vorfille wahrheitsgetrea darzustellen)
nicht gezweifelt werden“, der Glaube geweckt
werden will, die Dinge hiitten sich ganz anders
zugetragen, als wie die ,Revue® angab, und wie
zu meinen Schlussfolgerungen berechtigte. Wenn
solches thatsichlich der Fall — es kommt
nur auf das Wesentliche an und
nicht auf unwesentliche Neben-
dinge*) — dann wire es einfache Pflicht der
Behorden gewesen, sofort nach abgeschlossener
Untersuchung jene Darstellungen ‘der ,Revne*
zu korrigieren und in der ,Entgegnoung*
hitte dies genau im Einzelnen angegeben werden
sollen, denn damit wéren alle meine Darlegungen
als in der Luft stehend und meine Folgerungen
als wertlos erschienen.

Ohne dies ist die ganze Insinuation nichts
anderes, als jene Verddchtigung der Gegenpartei
und beweislose Bestreitung der Thatsachen, mit
welchen gewisse Advokaten gewohnheitsméssig
ibr Plaidoyer fir den Schuldigen einleiten.

Damit kommen wir, ohne uns noch weiter
mit spiteren Insinuationen aufzuhalten, zu dem
anderen Bedauerlichen dieser Entgegnung.

Dieses ist, dass sie nichts anders ist, als volle
Bestatigung meiner ‘Behauptung, man sei bei
uns allemal,” wenn solche Ausschreitungen vor-
kommen, bestrebt, dieselben in einem fir den
Schuldigen mdglichst giinstigen Licht darzustellen

#) Das Wesentliche hier ist I) ob ein Soldat
den Kommandanten von St. Moritz mit dem-erhobenen
Gewehrkolben bedrohte, 2) ob ein anderer unter An-
gabe seines Namens ihm gesagt: so ein.....
wie du, habe ich noch nie Truppen kommandieren sehen,
3) ob der so bedrohte und beschimpfte hohe Offizier
durch irgendwelche andere Thaten und Worte, als die
durch die ,Revue* bekannt gegebenen und die als ein-
fache Pflichterfiilllung bezeichnet werden miissen, sich
der Aufreizang seiner Untergebenen schuldig gemacht
hat. —



und dafir allemal verursachendes Verfehlen
der Vorgesetzten — Behdrden oder Offiziere —
herauszukonstruieren. *)

Schon die die Einleitung bildende Insinuation,
durch welche dem willigen Leser suggeriert
werden will, die Dinge seien nicht so schlimm
gewesen, wie die ,Revue“ schildert, beweist
dieses. Ein fernerer Beweis liegt in der Behaup-
tung, dass unseren Offizieren der Takt fehlt, um
mit Betrunkenen umgehen zu konnen und dass
deswegen ,Fille, wie derjenige von
Bex, sich wiederholen didrften®
Er kront sich in der Behauptung, dass wenn bei
den sonst gutgesinnten Truppen Fille krasser
Indisziplin vorkommen, dies pbausnahmslos
durch Verfehlen der Vorgesetzten (Unterlassung
vorbeugender Massregeln (!!), mangelhafte
Organisation Vorbereitung von Transport,
Verpflegung und Unterkunft — oder taktwidrige,
masslose Eingriffe der Vorgeseizten) veranlasst
gei®.

Es ist offenbar, mein Herr Gegner und ich
baben grundverschiedene Ansichten dber das

.Wesen und iiber den Zweck der Disziplin.
Nach meiner schlichten. Ansicht besteht das
Wesen der Disziplin darin, dass eben keine
besondern vorbeugenden Massregeln not-
wendig sein sollter, um das Hervorbrechen krasser
Indisziplin zu verhindern. Und nach meiner
schlichten Ansieht besteht der Z weck der Dis-
ziplin ganz allein darin, unmdglich zu machen,
dass, sowie die Vorbereitungen von Transport,
Verpflegung und Unterkunft nicht ganz klappen,
oder sowie die Anforderung, anderweitig Selbst-
beherrschung zu iben, an die Truppe herantrits,
diese dann laut zu murren anfingt und krasse
Indisziplin zu Tage tritt. Bei gegenteiliger An-
sicht hat man eben dasjenige, was die Vorfille
von Bex zeigten und was in der bestgesinnten
Truppe bei solcher Anschauung von Disziplin
immer zu Tage treten wird! Das hat mit der
Gesinnung, mit der Veranlagung, mit der natiir-
lichen Bereitwilligkeit zum Gehorsam gar nichts
zu schaffen. Wo man die Leistung von Gehor-
sam und Disziplin nicht verlangt und als obersie
Pflicht der Vorgesetzten hinstellt, angstlich
vorzubeugen, dass Indisziplin keinen Vor-
wand findet, hervorzutreten, da kann auch bei

#) Natiirlich soll griindlich nachgeforscht werden, ob
Vorgesetzte durch ihr Verfehlen Veranlassang zu den
Disziplinar-Vergehen gegeben haben, und solche Vor-
gesetzte miissen streng gestraft werden. Aber dies darf
nicht so, wie es bei uns der Fall ist, den Cha-
rakter an sich tragen, dass durch die Auch-Bestra-
fung des Offiziers der fehlenden Truppe eine Satis-
faktion gegeben und #ugstlich dem Glauben oder dema-
gogischer Verdéichtigung vorgebeugt werden will, es
wiirde nach oben nicht mit der gleichen Elle wie nach
unten gemessen.
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der bestgearteten Truppe keine Disziplin vor-
banden sein und was dergleichen aussieht, ist -
nichts als eine triigerische Decke.

Noch eines muss richtig gestellt werden.
Mein Herr Gegner unterschiebt mir, ich bezwecke
drakonischen Terrorismus, indem ich auf die
Notwendigkeit, die Bestimmungen des Straf-
gesetzbuches gegen krasse Indisziplin anzuwen-
den, hinweise. Wie weit der Irrtum entschuld-
bar, dass ich zu Terrorismus hinneige, wollen
wir dem Urteil der vielen Tausende dberlassen,
die unter mir zu pflichttrenen Soldaten erzogen
worden sind. Im vorliegenden Falle handelt es
sich Gberhaupt gar nicht um drakonischen Terro-
rismus, sondern ganz einfach und schlicht um
die Anwendung eines Gesetzes, welches das sou-
verine Volk selbst erlassen hat. Es muss der
Truppe klar gemacht werden, dass die Militér-
strafartikel, welche vorschriftsmissig vor jedem
Dienstbeginn verlesen werden sollen, picht bloss
zur Anwendung kommen, wenn ein armer Teufel
einen Fanfliver stiehlt, sondern auch in ihrer
ganzen Strenge — gerade so, wie das
Volk bei Erlass des Gesetzes wollte
— gegen freche und dbermitige Burschen, deren
krasse Indisziplin keine andere Ursache und kei-
nen anderen Zweck hat, als beim Vorgesetzten
keinen Zweifel dariiber zu lassen, dass sie auf
die Vorschriften der Disziplin pfeifen. — Dies
pzu verlangen, ist kein Verlangen nach drakoni-
schem Terrorismus, sondern das durch die Vor-
kommnisse gebotene Verlangen, dass den
Truppen der Ernst der Sache fihlbar gemacht
werde, an den diese bis jetzt nicht zu glauben
brauchte, weil man ihn ihr nie gezeigt hatte.
Diesen Ernst der Sache empfindlich klar zu
machen, ist einfache Pflicht der Vorge-
setzten, welche den Einfluss des Mangels an
Disziplin auf die Kriegsbrauchbarkeit kennen und
des Umfanges ihrer Verantwortlichkeit bewusst
gein midssen.

Dass einer von diesen, im Mo-
mente, wo vollstindiger Mangel
an Disziplin mit cynischer Offen-
heit zu Tage tritt, als die Konse-
quenz unseres Strebens nach An-
derung die Schaffung von Zustian-
den behauptet, ,wie sich jlingst im Gum-
binner Prozess enthilliten, dass er durch
dieses wirkungsvolle Schreckge-
spenst gegen unsere ernste und erfolg-
reiche Arbeit zur Schaffung von Dis-
ziplin Stimmung machen will, —
das ist das Aller — betriibendste an
dieser Entgegnung.

So etwas ist allein entschuldbar in Blattern,
wie der ,Peuple de Genéve*, die offen und
ehrlich gegen das Militdrwesen kimpfen, weil




sie es fir das grosste Ubel unserer jetzigen Ge-
sellschaftsordnnng erachten. Der Schweizer Offi-
_zier aber, welcher sich an die Ofentlichkeit
wendet, bat die Aufgabe, den uber seine Frei-
heit und Selbstandigkeit eifersiichtig wachenden
Schweizer-Biirger dariiber zu beruhigen, dass die
Wahrung straffer Disziplin und die Handhabung
der hierfir vom Volk selbst erlassenen Gesetze
keine Gefihrdung seines Rechts und seiner Wiirde
als freier Biirger sei, er hat ihm klar zu machen,
dass das sein muss, dass Sichdemwilligunter-
ziehen einfache Pflicht des republikanischen Biir-
gers sei, dem die Wahrung des Ansehens und
die Unabhingigkeit des Vaterlandes hdher steht,
als individuelle Ungebundenheit, — dass durch
die GewShnung an militarische Disziplin Mannes-
wert und Manneskraft nicht gebrochen, sonderi
entwickelt und gestirkt werden.
Ulrich Wille.

Benrteilung des franzdsischen
15 mm Geschiitzes,

Wiahrend der russische Generalstabschef in |

lauten ' Dithyramben die unerreichbare Voll-
kommenheit des franzdsischen Feldgeschiitzes
pries, hat der Kommandant des X. franzdsischen
Armeekorps, General Donap, welcher in

seiner BEigenschaft als Pridsident des Kavalleries:|;

komites die grossen Kavallerie-Mandver bei Troyes
leitete, bei der Schlusskritik idber diese Mavéver
in Gegenwart des Kriegsministers ein sehr ab-
sprechendes Urteil dber die Verwendungsfahig-
keit dieser 75 mm Schnellfeuerkanonen unum-
wunden ausgesprochen. i

Infolge des grossen Gewichtes der
Geschiitze (1800 Kg) sei es unmdglich
dieselben so rasch in Stellung zu bringen,
wie Vorbereitung und Unterstitzung der Ka-

vallerie - Attacke erfordere, sofern nicht die
Terrain -Verhdltnisse aussergewdhnlich
ginstige seien. Die hierdurch schon in

Frage gestellte Moglichkeit, dem Kavallerie-
Apgriff helfen zu kdnnen, werde weiter noch
vorringert durch den grossen Zeitaufwand ,
welchen das Gefechtsbereitmachen Auf-
protzen und Abprotzen — erfordert. Infolge
des Sich-Kingraben im Boden, wodurch die Un-
beweglichkeit beim Schuss bewirkt wird, seien die
Geschitze nicht im Stande, so rasch die Schuss-
richtung zu 4Andern, wie der Kavallerie-Kampf
erfordere und infolge dieser Schwierigkeit seien
die Batterien geradezu wehrlos gegen Flanken-
angriffe, denen die Kavallerie-Batterien in der
Reiterschlacht immer ausgesetzt seien. Er
kam dann schliesslich zum Schluss, die Ka-
vallerie misse Geschitze ohne
jeden Sporn haben.
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Bei Wiirdigung dieses beachtenswerten Urteils
iiber das franzosische Feldgeschiitz, in welchem
nach Aasicht des russischen Generalstabschefs der
vollkommenste Typ moderner Schnellladerkanonen
erblickt werden muss, ist zu unterscheiden, wie
weit dies Urteil von allgemeiner Bedeutung ist,
und wie weit es sich nur auf die Verwendung bei
den reitenden Batterien als Waffe zur Unter-
stitzung der Kavallerieschlacht beziehen darf.

General Donap hat sein Urteil allerdings nur
in Bezug hierauf gefussert und es lag ihm jede
Absicht fern, damit ein allgemeines Urteil aus-
gprechen zu wollen. Nach unserer Auffassung
aber sind die behaupteten Mangel von allge-
meiner Bedeutung und die durch dieselben ver-
ursachte Unverwendbarkeit dieser Geschitze fiir
die Reiterschlacht ist mehr oder weniger Etwas,
das auch bei andern Konstruktionen behauptet
werden darf, denen diese Mangel nicht anbaften.

Das liegt im Wesen des Kavallerie - Kampfes
von heute begriindet, dass Unterstitzung und
Beihiilfe durch das Feuer reitender Batterien
nur in ganz seltenen Ausnahmefillen wirkungs-
voll ist und dass alle in den Reglementen hier- -
dber aufgestellten Grundsfitze und hierfir ge-
gebenen Verhaltungsmassregeln in der Wirklich-
keit Theorie bleiben und sich nur bei Fnedens-
mandvern effektvoll erweisen.

Das liegt in der Schnelligkeit, mit. welcher(.«,,
der Moment zur Kavalleriecharge erkannt und
dies sofort ausgenutzt werden muss und in der
Eigenschaft aller modernen Geschitzkonstruktio-
nen, dass ihre Wirkungsfihigkeit erst dann ein-
tritt, wenn relativ grosse Genauigkeit des Ein-
schiessens vorausgegangen ist. Es werden wohl
meistens die Chargen schon lange beendet sein
oder wenigstens wird das Feuer der Attillerie
durch die Charge schon markiert sein, bevor
die Artillerie — besonders gegen sich bewegende
feindliche Kavallerie — geniigend eingeschossen
ist. Daran #4ndert kein System der Geschiitze
etwas und es ist nur von theoretischer Bedeu-
tung, dass das eine Geschiitz etwas rascher zum
Schuss kommen kann, als das andere. Wir er-
achten den Wunsch, die den grossen Kavallerie-
Korpern zugeteilten Batterien vorschriftsgemass,
wie in den Lehrschriften angegeben, bei der
Reiterschlacht mitwirken zu lassen, fiir ein pla-
tonisches Unternehmen, das nur die eine absolut
sichere Folge hat, dass Teile der Kavallerie
abgegeben werden missen, um die Artillerie
wahrend ihres anerkennenswerten Strebens zu

“beschiitzen.

~ Nach hierseitiger Anschauung liegt Bedeutung
und Zweck der Zuteilung von Batterien an die
grossen Kavalleriekorper nicht in der Unter-
stitzung der Charge, sondern in der Unabhingig-
und Selbstindig - Machung der Kavallerie fir



	Die Ursachen des Übels

